
Anlage 3 
 

zum Vertrag gemäß §§ 11, 124 ff. BauGB 
 
 
 
Im Zusammenhang mit der Erschließung sind seitens der Stadt bislang keine 
vertraglichen Verpflichtungen mit den aufgeführten Vertragspartnern eingegangen 
und keine Zahlungen geleistet worden. 
 
 


